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AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL DES 
STADTRATES VON OLTEN 

 
 

vom 27. Mai 2019                                                                               

 
 
 
Kundgebung vom 7. Juni 2019, «Nationaler Frauenstreik»/Bewilligung 
 
 
1. Veranstaltung 
 
Mit Gesuch vom 13. März 2019 ersucht Rita Lanz, Eigenheimweg 16, 4600 Olten, die Durch-
führung einer Kundgebung («Nationaler Frauenstreik») auf dem Platz Kirchgasse in Olten für 
am Freitag, 7. Juni 2019, von ca. 18.00–23.00 Uhr und am Freitag, 14. Juni 2019, von ca. 
10.00–14.30 Uhr. 
 
Erwartet werden bis ca. 200 Personen. Diese dürften grösstenteils zu Fuss, per Velo oder mit 
den ÖV anreisen. 
 
Am Freitag, 7. Juni 2019, von ca. 18.00–23.00 Uhr ist ein Streik-Feuer geplant. Die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer des Frauenstreiks treffen sich zum Einstimmen. Zur Einstimmung 
wird Feuer in einer Schale entfacht.  
 
Auf dem Kirchplatz vor der Stadtkirche wird am Freitag, 14. Juni 2019 – wie in vielen anderen 
Städten der Schweiz – ein Treffpunkt für alle streikenden Frauen der Region Olten sein. Ge-
plant ist eine Festwirtschaft mit Zelt und einen Platz für die Kinder. Für die Reden, Gesang 
(Chorlieder) und eine Frauenband wird auf dem Podest vor der Kirche eine Bühne platziert. 
Die Bewilligung der Kirchgemeinde liegt vor.  
 
Die Gesuchstellerin ist an der Demo anwesend und auch jederzeit auf dem Mobiltelefon er-
reichbar. Die Kommunikation an dieser Standkundgebung erfolgt mittels Mikrofon und Laut-
sprecheranlage.  
 
 
2. Erwägungen 
 
Gemäss Art. 2 des Reglements über die gemeindepolizeilichen Aufgaben der Stadt Olten ist 
der Stadtrat für die gemeindepolizeilichen Aufgaben der Stadt Olten zuständig. Er regelt jede 
über den Gemeingebrauch hinausgehende Benutzung des öffentlichen Grundes, wie nament-
lich das Aufstellen von Verkaufswagen und Ständen, Bauarbeiten und das Durchführen von 
Umzügen und Demonstrationen mittels einer Bewilligung (Art. 6).  
 
Da es sich um eine Kundgebung und keinen «Marsch» handelt, sieht die Abteilung Ordnung 
keine Notwendigkeit für Verkehrsmassnahmen. 
 
Im Rahmen einer sicherheitspolizeilichen Beurteilung hat die Polizei Kanton Solothurn festge-
stellt, dass für diese Kundgebung kein besonderes Sicherheitsrisiko besteht.  
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3. Bewilligung 
 
Die Kundgebung «Nationaler Frauenstreik» wird wie folgt bewilligt: 

 Freitag, 7. Juni 2019, 18.00–23.00 Uhr, Kirchgasse vis à vis McDonald’s, Olten 
 Freitag, 14. Juni 2019, 10.00–14.30 Uhr, Kirchgasse vis à vis McDonald’s, Olten 
 
 
 

Beschluss: 
 
 

1. Die Kundgebung «Nationaler Frauenstreik» vom Freitag, 7. Juni 2019, 18.00–23.00 Uhr 
und Freitag, 14. Juni 2019, 10.00–14.30 Uhr, wird gemäss Reglement über die gemeinde-
polizeilichen Aufgaben der Stadt Olten bewilligt. 
 

2. Die Direktion Präsidium wird mit dem Vollzug beauftragt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


